
bbvvjjjBayer. Jagdschutz- und Jägerverband
Kreisgruppe Neumarkt in der Oberpfalz e.V.

PREISLISTE
gültig ab dem 1. Februar 2009

TRAP jagdlich

TRAP sportlich

KIPPHASE

KUGELSTAND 

PISTOLENSTAND

LAUFENDER KEILER

  1 Streifen à  15 Tauben           €    4,00        €    5,00
10 Streifen à  15 Tauben           €  35,00        €  45,00  

  1 Streifen à  25 Tauben           €    6,00         €   7,50
10 Streifen à  25 Tauben           €  45,00         € 65,00

  1 Streifen à  10 Hasen             €    4,00        €    4,50      
10 Streifen à  10 Hasen             €  33,00        €  40,00

100 Meter

  3 Schuss                                  €    2,00        €    3,00
  5 Schuss                                  €    3,00        €    4,00
10 Schuss                                  €    4,00        €    5,00

15 Minuten                                 €    4,00         €   5,00
30 Minuten                                 €    7,00         €   9,00

  5 Schuss                                  €    3,50         €   5,00
10 Schuss                                  €    5,00         €   6,50

ÖFFNUNGSZEITEN

Donnerstag und Samstag 
von 13 - 17 Uhr

Donnerstag und Samstag 
von 13.00 - 16.00 Uhr

Sommerhalbjahr
1.  April bis 31. Oktober 

Winterhalbjahr
1. November bis 31. März   

Schießteilnehmer 
ohne gültigen Jagdschein, 

ohne gültige BJV-Karte 
oder ohne 

gültigen Schützenpass,
haben 

eine Versicherungsgebühr 
von € 2,50 zu entrichten.

Gäste,
die weder Jäger 

noch Schützen sind, 
haben neben der 

Versicherungsgebühr, 
eine 

zusätzliche Standgebühr 
in Höhe von 

€ 10,00  zu entrichten,
da hierbei eine 

zwingend gesetzlich 
vorgeschrieben ist.

zweite Standaufsicht 

SONDER-TERMINE 
sind im Rahmen der genehmigten Schießzeiten (Mo-Sa) 

jederzeit nach Vereinbarung möglich. 
Preise, auch für Einzelpersonen oder kleinere Gruppen auf Anfrage

Auskünfte und Termine nach Absprache 
mit Lothar Sagerer 

Telefon 0911 / 933 880 oder 0172 828 7670
und mit Dieter Körner

Telefon 0176 652 98935  

Wichtiger Hinweis:
Jeder Schütze ist für seinen Schuß selbst verantwortlich. Für Beschädigungen am Schießplatz, den Anlagen 

und den Maschinen die vorsätzlich oder fahrlässig durch den Schützen verursacht werden,
ist der Verursacher verantwortlich und haftet hierfür uneingeschränkt.  

Mitglieder
BJV Neumarkt GästeNEUMARKTNEUMARKTNEUMARKT


